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§ 2 RUG
 RUG - Religionsunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.09.2017

1. (1)Der Religionsunterricht wird durch die betreffende gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft

besorgt, geleitet und unmittelbar beaufsichtigt. Dem Bund steht jedoch – soweit § 7d nicht anderes bestimmt –

das Recht zu, durch seine Schulaufsichtsorgane den Religionsunterricht in organisatorischer und

schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen.

2. (2)Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden hinsichtlich des Lehrstoffes und seiner Aufteilung auf die

einzelnen Schulstufen von der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft im Rahmen

der staatlich festgesetzten Wochenstundenzahl für den Religionsunterricht erlassen und sodann – soweit § 7d

nicht anderes bestimmt – vom zuständigen Bundesminister bekanntgemacht. Den gesetzlich anerkannten

Kirchen und Religionsgesellschaften ist vor der Festsetzung und vor jeder Änderung der Wochenstundenanzahl

für den Religionsunterricht Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

3. (3)Für den Religionsunterricht dürfen nur Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden, die nicht im

Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen.
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